
 

 

 

 

 

 

Antrag auf Änderung des Gasnetzanschlusse durch Außerbetriebnahme und Trennung vom      

Gasversorgungsnetz (§ 9 Abs. 1 Ziffer 2 Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)) 

 

 

 

1.  Angaben zum Anschluss 

Anschlussobjekt  

Straße, Haus-Nr._______________________                                      _ PLZ, Ort_________                               __ 

 

 

Anschlussnehmer bzw. Kunde 

Name, Vorname / Firma, Ansprechpartner_________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr._______________________________________ PLZ, Ort________________________ 

Telefon_____________________________________________    E-Mail__________________________                                                           

 

Grundstückseigentümer (falls nicht mit dem Anschlussnehmer identisch) 

Name, Vorname / Firma, Ansprechpartner_________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr._______________________________________ PLZ, Ort________________________ 

Telefon_____________________________________________    E-Mail__________________________                                                           

 

2. Gewünschte Maßnahme nach § 9 NDAV 

a) Stilllegung ohne Entfernung der Anschlussleitung 

Die endgültige Stilllegung ist die Trennung der Anschlussleitung von der Versorgungsleitung im 

Straßenbereich außerhalb des Privatgrundstückes. Die auf dem Privatgrund vorhandenen 

Netzanschlussteile inkl. der Gebäudeeinführung werden nicht entfernt und gehen in das Eigentum des 

Grundstückseigentümers über. So werden dem Auftraggeber die folgenden Kosten der Abtrennung pauschal 

in Rechnung gestellt:   

 

1.600,00 € netto zzgl. der geltenden Umsatzsteuer (aktuell 19 %) ergibt 1.904,00 € brutto.  

 

 Hiermit beauftrage(n) ich/wir die Stilllegung des o.g. Anschlusses zu den vorgenannten Konditionen. 

 

b) Stilllegung mit Entfernung der Anschlussleitung 

Der Netzanschluss wird endgültig stillgelegt (s.o.) und zusätzlich wird der Netzanschluss auf dem betroffenen 

Grundstück zurückgebaut. Die bei diesem umfänglichen Rückbau entstehenden Kosten gehen zu Lasten des 

Auftraggebers. Diese Arbeiten müssen individuell kalkuliert und angeboten werden. Diese Kosten 

übersteigen die o.g. Pauschale deutlich. Grund hierfür sind die unterschiedlichen Anschlusslängen, die auf 

dem Grundstück vorhandenen Oberflächen und die Art der Gebäudeeinführung. Alle Arbeiten werden nach 

tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Im Einzelfall verbleibende Anschlussteile gehen in das 

Eigentum des Grundstückseigentümers über.  



 

 

 

 

 

 

 Hiermit beauftrage(n) ich/wir, vorbehaltlich der Annahme des Kostenvoranschlages der Stadtwerke Wesel 

GmbH durch mich/uns, die Stilllegung mit Entfernung der Anschlussleitung des o.g. Anschlusses. 

 

3. Termin 

Die Abtrennung kann ab dem ______________________ erfolgen. Bitte beachten Sie, dass wir eine 

ausreichende Vorlaufzeit benötigen, um beispielsweise die notwendigen Genehmigungen beim 

Straßenbaulastträger einzuholen. Gleichwohl werden wir uns darum bemühen Ihren Wunschtermin 

einzuhalten. 

 

 

Datum___________   Datum ___________    

     

 

___________________________   ___________________________ 

Unterschrift Auftraggeber  Unterschrift des Grundstückeigentümers  

(falls abweichend)  

 

 

 

Hinweis Datenschutz 

Alle anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden 

Datenschutzbestimmungen zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zur Wahrung berechtigter eigener 

Geschäftsinteressen im Hinblick auf Beratung und Betreuung der Kunden erhoben, verarbeitet und genutzt. 

 

 

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zwecks Änderung des Netzanschlusses 
zu. 


